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c) die Art der Nutzung gewährleistet wird, die vom Rat des 
Bezirkes bzw. vom Rat des Kreises in Abstimmung mit 
dem Rat der Gemeinde oder der Stadt bzw. des Stadtbe
zirkes festgelegt wurde.

(2) Die Erfüllung der Forderungen gemäß Abs. 1 ist im Sta
dium der Vorbereitung von Investitionen, bei der Projektie
rung und der Betriebsplanung sowie beim Betreiben von Hal
den und beim Entstehen von Restlöchern zu gewährleisten.

§5
(1) Für die territoriale Eingliederung, die Wiedernutzbar

machung der Bodenflächen, vorrangig für die land- und forst
wirtschaftliche Nutzung, und die Folgenutzung von Bergbau
halden und Restlöchern von Betrieben und Organen gemäß 
§ 2 Buchst, а gelten die bergrechtlichen Bestimmungen über 
die Wiedernutzbarmachung3 5.

(2) Für Althalden und -restlöcher und für Nichtbergbauhal
den trifft der Rat des Bezirkes in Abstimmung mit dem Rat 
des Kreises und der Bergbehörde die erforderlichen Regelun
gen insbesondere über die territoriale Einordnung, die Folge
nutzung und die notwendigen Maßnahmen zur Gewährlei
stung der öffentlichen Sicherheit.

Anzeige

§ 6

(1) Der Betriebsleiter bzw. der Leiter des Organs hat Halden 
und Restlöcher dem Rat der zuständigen Gemeinde oder der 
Stadt bzw. des zuständigen Stadtbezirkes zwecks Dokumen
tation im bezirklichen Planungskataster anzuzeigen.

(2) Die Anzeige hat die Angaben gemäß § 15 Abs. 2 Buch
staben а bis h zu enthalten, wie sie für die technische Doku
mentation gefordert werden. Bei übersichtlichen Verhältnis
sen kann der Standort (Buchst, c) in einer Lageskizze dar
gestellt werden.

§ 7
(1) Der Betriebsleiter bzw. der Leiter des Organs hat der 

Bergbehörde Arbeiten oder Maßnahmen an
a) Bergbauhalden und Restlöchern von Betrieben gemäß 

§ 2 Buchst, a,
b) klassifizierten Nichtbergbauhalden sowie
c) klassifizierten Althalden und -restlöchern 

anzuzeigen.
(2) Zu den Arbeiten oder Maßnahmen gemäß Abs. 1 gehören 

bei
a) Halden

Planung, Betreiben, Stillegung, Wiederinbetriebnahme 
(auch von unklassifizierten Halden, wenn im Endstand 
eine klassifizierte Halde erreicht werden soll), Entnahme 
von Haldenmaterial, Erreichen des vollständigen Ab
trags,

b) Restlöchern
Planung, Herstellung, Stillegung (Zurücklassen), Beginn 
und Erreichen der vollständigen Verfüllung,

c) Halden und Restlöchern
Wechsel des Rechtsträgers, Nutzers oder Eigentümers, 
Änderung der Nutzungsart, Abschluß der Wiederurbar
machungsmaßnahmen.

(3) Die Anzeigen sind spätestens 4 Wochen vorher, bei der 
Stillegung jedoch spätestens 8 Wochen vorher zu erstatten.

б z. Z. gelten:
- Anordnung vom 10. April 1070 über die Wieder Urbarmachung berg

baulich genutzter Bodenflächen - Wlederurbarmachungsanord- 
nung - (GBL II Nr. 38 S. 279),

- - Anordnung, vom 23. Februar 1971 über die Rekultivierung bergbau
lich genutzter Bodenflächen — Rekultivierungsanordnung — (GBl. II 
Nr. 30 S. 245).

(4) Sofern nicht in den Bestimmungen der Bergbausicherheit 
Forderungen an die Anzeige erhoben werden, haben diese 
außer den Arbeiten und Maßnahmen zu enthalten:

a) Angaben gemäß § 6 Abs. 2 und
b) Zeitpunkt und Ergebnis der Abstimmung mit dem ört

lichen Staatsorgan.
Der Bergbehörde sind auf Verlangen weitere Unterlagen ins
besondere zu § 15 Abs. 2 Buchstaben i bis 1 einzureichen.

(5) Die Bergbehörde erteilt entsprechend den Erfordernis
sen Verfügungen zu den angezeigten Arbeiten oder Maßnah
men.

(6) Die Anzeige an die Bergbehörde entbindet nicht von 
Genehmigungen, Anzeigen und Bestätigungen auf Grund an
derer Rechtsvorschriften, wie für Deponien zur schadlosen 
Beseitigung toxischer Abprodukte und anderer Schadstoffe6, 
zur Gewährleistung des Strahlenschutzes bei der Lagerung 
und Verwendung radioaktiver Haldenmaterialien7.

’i
§ 8

Haldenauflageflächen
(1) Vor dem Anlegen von Halden ist im Rahmen der Stand

ortfestlegung zu entscheiden, in welchem Umfang, in welcher 
Art bzw. ob Vorkehrungen zu treffen sind, wie

a) Abtrag von kulturfähigen Bodenschichten bzw. Abtrag 
von Material, das für die Erhöhung der Bodenfruchtbar
keit von Bedeutung ist, wie z. B. organische Stoffe,

b) Entfernen oder Verstärken von Einrichtungen unter der
- Erdoberfläche, wie Versorgungs- und Entsorgungslei

tungen,
c) Verwahren von offenen Grubenbauen,
d) Ausführen von Abdichtungsmaßnahmen gegen das Ein

dringen von Schadstoffen in den Haldenuntergrund,
e) Prüfen auf das Vorhandensein von rutschungsbegünsti

genden Verhältnissen im Haldenuntergrund.
(2) Sofern durch Vorkehrungen gemäß Abs. 1 Interessen 

Dritter berührt werden, sind diese vertraglich zu regeln.
(3) Es ist von dem Grundsatz der geringstmöglichen Inan

spruchnahme von land- und forstwirtschaftlicher Nutzfläche 
auszugehen.

Gestaltung von Böschungen 
§9

(1) Die Höhe bleibender Einzelböschungen geplanter und 
betriebener Halden darf nicht größer als 10 m sein.

(2) Die Neigung bleibender Einzelböschungen geplanter und 
betriebener Halden

a) bis 5 m Böschungshöhe darf dem Schüttwinkel entspre
chen,

b) über 5 bis 10 m Böschungshöhe darf nicht steiler als 
1 : 2 sein.

(3) Die Generalneigung bleibender Böschungssysteme von 
geplanten und betriebenen Halden, die nicht zum Braunkoh
lenbergbau oder zu Steine-und-Erden-Betrieben gehören, 
darf bei einer örtlichen Haldenhöhe

a) bis 20 m 1 :2,25
b) über 20 bis 35 m 1 : 2,5 

nicht übersteigen.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Halden aus über

wiegend grobstückigem, verwitterungsbeständigem Halden
material oder solchem, das sich selbst verfestigt, wie Kalirück
stände und flüssige Schlacken.

e z. Z. gilt die Zweite Durchführungsbestimmung vom 21. April 1977 
zur Sechsten Durchführungsverordnung zum Landeskulturgesetz

- Schadlose Beseitigung toxischer Abprodukte und anderer Schad
stoffe - (GBl. I Nr. 15 S. 161).

7 Z. Z. gilt die Erste Durchführungsbestimmung vom 26. November 
1969 zur Strahlenschutzverordnung (GBL II Nr. 99 S. 635).


